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Jahrgang 2025 21.01.2025 Nummer 3 

 

Bekanntmachung Landratsamt Oberallgäu 

 

Öffentliche Zustellung 
 

Sonthofen, 14.01.2025, 142-SF-Rit/Q2320 

Landkreis Oberallgäu Bürgerservice, Frau K. Ritter   

Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen, Zi. E.05 

Telefon: 08321/612-900, Telefax: 08321/612-350 E-Mail: buergerservice@lra-oa.bayern.de 

Zulassungsrecht; 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herr Norbert Grabowski   

Zuletzt wohnhaft in: 87541 Bad Hindelang, Paßstr. 1 

Fahrgestellnummer:VF3YBBMFB11879329, amtl. Kennz.: OA-Q2320 

 

Öffentliche Zustellung des Eingriffsverwaltungsbescheids vom 14.01.2025, 142-SF/Rit/OA-Q2320, 

gemäß Art. 41 BayVwVfG i. V. m. Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 VwZVG 

 

Der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Empfängerin ist unbekannt. 

 

Zustellungsversuche des o.g. Bescheids durch die Post blieben unter der angegebenen Anschrift erfolglos 

ebenso anschließende Ermittlungen über den aktuellen Aufenthalt. 

 

Das o.g. Schriftstück wird daher gemäß Art. 15 VwZVG öffentlich zugestellt. 

 

Der Bescheid vom 14.01.2025, 142-SF/Rit/OA-Q2320, liegt bei der Zulassungsstelle des Landratsamtes 

Oberallgäu, Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen, Zi. E.05, während der Dienststunden zur Abholung durch 

die Betroffene auf. 

 

Es erfolgt der besondere Hinweis, dass durch die öffentliche Zustellung Fristen (z.B. Rechtsbehelfsfrist) in 

Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (vgl. Art. 15 Abs.2 Satz 3 

VwZVG). 

 

http://www.oberallgaeu.org/amtsblatt%20seit%2001.%20November%202024
mailto:buergerservice@lra-oa.bayern.de


 

Seite 2 von 10 

 

Der Bescheid gilt nach Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG als öffentlich zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

 

K. Ritter  

Verwaltungsfachangestellte          16 

 

 

Stadt Sonthofen 

FB Ordnung/Standesamt 

 

Bekanntmachung nach § 50 Abs. 5 des Bundesmeldegesetzes 

über das Widerspruchsrecht gegen Melderegisterauskünfte  

an Parteien und Wählergruppen 

 
Nach § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) darf die Stadt Sonthofen als Meldebehörde im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen den Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorausgehenden Monaten Auskunft 
aus dem Melderegister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschriften von 
Wahlberechtigten erteilen, die nach ihrem Lebensalter bestimmten Gruppen zugeordnet werden (sog. 
Gruppenauskunft). 
Nach § 50 Abs. 2 BMG darf die Stadt Sonthofen als Meldebehörde Mandatsträgern, Presse oder 
Rundfunk auf deren Verlangen über Alters- oder Ehejubiläen Auskunft aus dem Melderegister über 
Vor- und Familiennamen, Doktorgrade, Anschriften und Datum und Art des Jubiläums erteilen. 
Nach § 50 Abs. 3 darf die Stadt Sonthofen als Meldebehörde Adressbuchverlagen zum 
ausschließlichen Zweck der Herausgabe von Adressbüchern Auskunft aus dem Melderegister über 
Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und derzeitige Anschriften von allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, erteilen. 
Die davon Betroffenen haben das Recht, der Übermittlung ihrer Daten zu widersprechen. Dieser 
Widerspruch kann schriftlich oder mündlich bei der Meldebehörde eingelegt werden; er bedarf keiner 
Begründung, ist von keinen Voraussetzungen abhängig und gilt solange, bis er durch eine 
gegenteilige Erklärung widerrufen wird. 
                                                          
Sonthofen, 08.01.2025                                    
 
gez. 
 

Christian Wilhelm 
Erster Bürgermeister 

  

            17 
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Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen 

für die Bundestagswahl 

am 23. Februar 2025 

 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die  
 

  Gemeinde 

Sonthofen____________________________________________________________________ 
 

  Wahlbezirke der Gemeinde 

_______________________________________________________________ 
 

  

 wird in der Zeit von Montag, 3. Februar bis Freitag, 7 Februar 2025 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 
 

  

  während der allgemeinen Öffnungszeiten 

 

  von __________ Uhr         bis __________Uhr im/ in 

 

 (Rathaus/Dienststelle: Anschrift, Zimmer-Nr.)1) 

  

 Rathaus, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, Einwohnermeldeamt, Zimmer 1-4, barrierefrei__ 

_________________ 

 

_______________________________________________________________________________________

____ 
 

 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die 

Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 

können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich 

eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 

Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine 

Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

  

  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsichtnahme ist durch ein 

Datensichtgerät möglich. 
 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann  

von Montag, 3. bis spätestens Freitag, 7. Februar 2025, ___12____ Uhr im/in 

 (Rathaus/Dienststelle: Anschrift, Zimmer-Nr.) 

  

 Rathaus, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, Einwohnermeldeamt, Zimmer 1-

4______________________________ 

 Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 

werden.  

  

                                                                    
1 Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrierefrei oder nicht barrierefrei ist. Wenn mehrere Einsichtsstellen 

eingerichtet sind, diese und die jeder Einsichtsstelle zugeteilten Gemeindeteile oder dgl. oder die Nummern der 
Wahlbezirke angeben. 
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3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 2. Februar 2025 

eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine 

Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 

Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

  

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 

mit Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

  
 (Nummer und Name des Wahlkreises) 
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 256 

Oberallgäu_________________________________ 

 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises  

 oder durch Briefwahl  

teilnehmen. 

 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

  

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 

  

 Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 21. Februar 2025, 15 Uhr, 

 

  (Rathaus/Dienststelle: Anschrift, Zimmer-Nr.) 

  

 im Rathaus, Rathausplatz 1 ,ehem. Schilderwerkstatt H. Bendel bis 21. Februar 2025, 12 Uhr, 12-15 Uhr 

Einwohnermeldeamt Zimmer 1-4                                                                               

______________________________________ 

 schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wer bei nachgewiesener 

plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann 

den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen. 

  

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn  

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 

nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum Sonntag, 2. Februar 2025) oder die 

Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 

Freitag, 7. Februar 2025) versäumt hat, 

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) genannten Fristen entstanden ist, 

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemeinde von der Feststellung 

erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat. 

 Der Wahlschein kann in den oben genannten Fällen bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch bis zum 

Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 
 

6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 

nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich bei der 

Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich 

 einen amtlichen Stimmzettel, 

 einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag, 

 einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 

und 

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 
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 Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im 

Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die 

wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen 

kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die 

betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 22. 

Februar 2025, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu 

beantragen, wenn die wahlberechtigte Person glaubhaft versichert, dass der beantragte Wahlschein 

nicht zugegangen ist oder sie ihn verloren hat. 
 

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Sie können auch 

durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können diese Unterlagen 

nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 

einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die 

bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor 

Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.  

 

9. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 

ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 

Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 

Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten 

Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 

Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 

stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 

Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 

Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat 
 

10. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 

angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr 

eingeht. 

 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 

ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 

Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

 

Datum Unterschrift 

 

                                                                                                    gez. 

Sonthofen, 13. Januar 2025                                                       Christian Wilhelm, 1. Bürgermeister   18 
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Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe   

 

Bekanntmachung 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Bundestagswahl 

am 23. Februar 2025 

 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die  

 

 Gemeinden Fischen, Ofterschwang, Bolsterlang, Obermaiselstein, Balderschwang 

 

 wird in der Zeit von Montag, 3. Februar bis Freitag, 7 Februar 2025 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 

 

 während der allgemeinen Öffnungszeiten 

  

 in der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen, Zimmer 02 Bürgerbüro  

 

 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die 

Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 

können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich 

eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 

Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine 

Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

  

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsichtnahme ist durch ein  

 Datensichtgerät möglich. 

  

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann  

von Montag, 3. bis spätestens Freitag, 7. Februar 2025, 12.00 Uhr im/in 

 Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen, Zimmer 02 Bürgerbüro 

 Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 

werden.  

 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 2. Februar 2025 

eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine 

Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 

Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

  

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 

Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 256 Oberallgäu 

  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
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 oder 

 durch Briefwahl 

  

teilnehmen. 

 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

 

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 

 Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 21. Februar 2025, 15 Uhr, 

 bei der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen, Zimmer 02 Bürgerbüro 

 

 schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wer bei 

nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren 

Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen. 

 

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 

nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum Sonntag, 2. Februar 2025) oder die 

Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 

Freitag, 7. Februar 2025) versäumt hat, 

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) genannten Fristen entstanden ist, 

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemeinde von der Feststellung 

erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat. 

 Der Wahlschein kann in den oben genannten Fällen bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch bis zum 

Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 

 

6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 

nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich bei der 

Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich 

 einen amtlichen Stimmzettel, 

 einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag, 

 einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im 

Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die 

wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen 

kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen 

Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12 

Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn die 

wahlberechtigte Person glaubhaft versichert, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder 

sie ihn verloren hat. 

 

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Sie können auch 

durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können diese Unterlagen 

nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 

einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die 

bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor 

Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.  

 

9. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 

ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
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Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 

Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten 

Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 

Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 

stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 

Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 

Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat 

 

10. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 

angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr 

eingeht. 

 

11. Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 

ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 

Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

 

  

 

Fischen, den, 21.01.2025                                                                         

gez.: Alois Ried, Gemeinschaftsvorsitzender 

19 
 

 

Bekanntmachung 

der Gemeinde Ofterschwang 

 

Widmungserweiterung und Aufstufung der westlichen Ortsstraße in Hüttenberg 

 

Der Gemeinderat Ofterschwang hat beschlossen die Zufahrtsstraße zum Anwesen Hüttenberg 18 vom 

öffentlichen Feld- und Waldweg zur Gemeindestraße (Ortsstraße) aufzustufen und das bisher noch nicht 

gewidmete Teilstück als Ortsstraße öffentlich zu widmen (Art. 6 und 7 Bayerisches Straßen- und 

Wegegesetz). 

Bezeichnung: Westliche Ortsstraße in Hüttenberg  

Flurnummern: 2615/2, 2616, 2614, jeweils Teilfläche, Gemarkung Ofterschwang 

Anfangspunkt: Abzweigung Straße Flurnummer 2531/2 

Endpunkt: Nördliche Grundstücksgrenze Flurnummer 2614/1 

Gesamtlänge: 0,360 km 

Straßenbaulastträger: Gemeinde Ofterschwang 

 

Die Widmungsverfügung mit Lageplan kann in der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 

Fischen, I. Stock, Zimmer 13 und in der Gemeinde Ofterschwang in der Gästeinformation, Kirchgasse 1, 87527 

Ofterschwang, I. Stock, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe, Klage bei dem Bayerischen 

Verwaltungsgericht Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des 

Urkundenbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 

zugelassenen Form erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Ofterschwang) 

und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 

Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 

Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 

übrigen Beteiligten beigelegt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungs-gerichtsordnung vom 

22.06.2007 (GVBl. S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Straßen- und Wegerechts 

abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 

Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

Kraft Bundesrecht ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein 

Gebührenvorschuss zu entrichten.  

 

Ofterschwang, den 21.01.2025 

Gemeinde Ofterschwang 

gez. Alois Ried, 1. Bürgermeister        20 

 

 

Bekanntmachung der Gemeinde Burgberg 

 

Vollzug der Wassergesetze; 

Ausbau des Burgberger Dorfbaches zur Herstellung eines wirksamen 

Hochwasserschutzes in der Gemeinde Burgberg; Antragsteller:  Freistaat Bayern, 

vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Kempten 

 

Das Landratsamt Oberallgäu erlässt folgenden  

 

B E S C H E I D: 

I. Planfeststellungsbeschluss 

 

 Der vom Freistaat Bayern (vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Kempten) eingereichte Plan für die 

Hochwasserschutzmaßnahmen am Burgberger Dorfbach, wird gemäß § 68 Abs. 1 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) festgestellt. 
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II. Nebenbestimmungen 

 

 Der Planfeststellungsbeschluss enthält Nebenbestimmungen.  

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden 

beim  

Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg,  

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, oder 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klageverfahrens 

(Ausgangsbescheid mit Datum) bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 

dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und dieser Bescheid soll in Urschrift oder Abschrift 

beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 

werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01. Januar 2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 

einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verfahrensgebühr fällig. 

 

Gez. Kellner 

 

 

Hinweis: 

 

Eine Ausfertigung des Bescheides sowie der planfestgestellten Unterlagen können im Rathaus der 

Gemeinde Burgberg, Bauamt, vom 29. Januar 2025 bis 11. Februar 2025 während den Dienststunden 

eingesehen werden (Auslegung). 

 

Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann der Bescheid bis zum Ende der Rechtsbehelfsfrist von den 

Betroffenen und den Einwendungsführern schriftlich angefordert werden. Nach Ende der Auslegungsfrist gilt 

die Entscheidung den Betroffenen und Einwendungsführern als zugestellt.  

 

Burgberg i.Allgäu, den 16.01.2025 

GEMEINDE BURGBERG I.ALLGÄU 

 

Gez. 

 

André Eckardt 

Erster Bürgermeister 
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Sonthofen, den 21.01.2025 

 

 

 

Indra Baier-Müller 

Landrätin 
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